
Musterstadt, den 20.04.2012

Kündigung des Arbeitsverhältnisses zum 21.06.2012

Sehr geehrte Frau Maria Musterfrau, 

hiermit kündige ich Ihnen, nach §623 BGB, das zwischen uns bestehende Arbeitsverhältnis 
ordentlich mit Wirkung zum 31.06.2012. Das Einverständnis des Integrationsamts wurde eingeholt 
und der Betriebsrat ordnungsgemäß angehört.

Zur Vermeidung der Minderung von Ansprüchen auf Arbeitslosengeld ist es notwendig das Sie sich 
unverzüglich nach Kenntnis des Beendigungszeitpunkts, des Arbeitsverhältnisses, persönlich bei 
der Agentur für Arbeit arbeitsuchend melden. 

Wir bedauern diesen Schritt und wünschen Ihnen für Ihre berufliche und private Zukunft alles Gute. 

Mit freundlichen Grüßen 

M.Mustermann
Max Mustermann, Geschäftsführer 

Muster GmbH
Musterstrasse 1
12345 Musterhausen

Maria Musterfrau
Mustergasse 13
12345 Musterdorf 


